PRESSEINFORMATION

Dr. Felix Clary und Aldringen löst Martin Pfundner als Vorsitzender der Automobilimporteure Österreichs ab – Zielsetzungen des neuen Sprechers 

Wien, 6. Dezember 2000 (Arbeitskreis der Automobilimporteure)

An der Spitze des Arbeitskreises fand ein Generationswechsel statt. Martin Pfundner, ehemaliger Vorstandsdirektor der Opel Austria GmbH., unter dessen Leitung der Arbeitskreis der Automobilimporteure vor zehn Jahren in der Industriellenvereinigung gegründet wurde, übergab am 21. November 2000 den Vorsitz an Dr. Felix Clary und Aldringen, Alleingeschäftsführer der BMW Austria GmbH, Salzburg, die für den Import von BMW-Automobilen und Motorrädern verantwortlich zeichnet. Clary wurde bei der diesjährigen Generalversammlung der Automobilimporteure einstimmig zum Nachfolger gewählt.

Bei der heutigen Pressekonferenz zog Pfundner Bilanz über die für die österreichische Automobilwirtschaft erfolgreiche vergangene Dekade und hob hervor, dass die Importeure schon in den 80iger Jahren maßgeblich beteiligt waren, dass Österreich die am weitest fortgeschrittenen Abgasgesetze Europas durch die Einführung des Katalysators installierte. Seiner Initiative zur sachlichen Darstellung des Automobils ist auch die Entstehung des jährlich erscheinenden Automobilreports, einer handlichen Broschüre über Zahlen und Fakten der österreichischen Automobilwirtschaft, zu verdanken.

Anschließend umriss Clary die Situation auf dem Fahrzeugmarkt und betonte, dass das laufende Jahr ein nur um etwa 2 Prozent niedrigeres Ergebnis bei Neuwagenanmeldungen als das sehr gute Jahr 1999 erbringen werde. Dies trotz der bremsenden Einflüsse durch die neuen Belastungen, wie die beinahe Verdoppelung der Vignette und die Erhöhung der motorbezogenen Versicherungssteuer um mehr als 50 %, für die Autobesitzer in Österreich.

Für die nächsten Jahre werde das Ziel der Automobilimporteure sein, weiterhin eine sachliche und ausgewogene Diskussion über den Stellenwert des Automobils zu führen. In seinen Aussagen für das Automobil trat Clary unter anderem ein für:

· Das Kraftfahrzeug als Ergänzung zu den anderen Verkehrsträgern ohne einseitige Bevorzugung einzelner Verkehrsmittel

· Schaffung bzw. Aufrechterhaltung günstiger Rahmenbedingungen für Personen- und Lastkraftwagen

· Hohe Bedeutung der individuellen Mobilität in unserer Gesellschaft

Des weiteren werden seitens der Hersteller und Importeure alle Anstrengungen unternommen werden, die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern, den Verkehr effizienter zu gestalten und die Umweltbelastungen auf das technisch machbare Minimum zu reduzieren.

Clary unterstrich, dass Österreich nunmehr dank seiner Lieferungen von Autoteilen und Komplettautos an die globale Automobilindustrie in den Kreis der Herstellernationen gerückt ist, da 1999 der Bedarf an Automobilen zu 37 Prozent durch den Export der heimischen Automobilzulieferungen überdeckt wurde und ein Plus-Saldo von fast 20 Mrd. Schilling erwirtschaftet wurde.

Im vergangenen Jahr standen somit Pkw-Importen von 52,4 Mrd. ATS Kfz-Zulieferexporte von 72 Mrd. ATS gegenüber.
Der neue Vorsitzende verlangte, dass daher das Auto in Österreich nicht stärker besteuert werde als in anderen Herstellerländern, wie z.B. Deutschland, wo es – wie jedes andere Konsumgut - nur mit einer 16 prozentigen Mehrwertsteuer belastet ist. In Österreich kommt zur höheren MwSt. von 20% des Nettopreises noch die Normverbrauchs-abgabe von bis zu 16% hinzu.

Zusätzlich forderte er die Möglichkeit des Vorsteuerabzuges bei betrieblich genutzten Pkw und die Erhöhung der historischen Abschreibungsgrenze von 467.000 ATS für betrieblich genutzte Pkw, die seit 1990 nicht mehr valorisiert wurde.

„Die Nettopreise der Automobile in Österreich liegen teilweise geringfügig unter denen in Deutschland, die Preisdifferenzen für den Konsumenten sind nur auf die höhere nationale Besteuerung in Österreich zurückzuführen“, bewies er gestützt auf einen Preisvergleich der Europäischen Kommission. Um in der EU eine Harmonisierung der Konsumentenpreise zu erreichen, seien einheitliche Mehrwertsteuersätze und Vereinheitlichungen von Zulassungsabgaben notwendig. Deshalb plädierte Clary für einen europäischen Einheitssteuersatz von 18 Prozent für die Mehrwertsteuer und für eine rasche Abschaffung von Sondersteuern, wie der österreichischen NoVA.

Besonderes Augenmerk müsse man nun darauf richten, dass die wettbewerbs- und ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen für den Automobilvertrieb zum Nutzen der Kunden erhalten bleiben. Diese sind in der EU-weit geltenden Verordnung 1475/95 der sogenannten Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) aus dem Jahr 1995 geregelt, die noch bis Herbst 2002 gilt.

Diese GVO nimmt den Handel mit Automobilen auf Grund der Sicherheits-, Umwelt- und Wartungsaspekte des Kraftfahrzeugs von den allgemeinen Wettbewerbsbestimmungen aus, die einen völlig freien Handel vorsehen. Diese GVO schafft einen klaren gesetzlichen Rahmen für die am Auto(ver)kauf Beteiligten, dem Hersteller/Importeur, dem Fahrzeughändler und dem Konsumenten. Ähnliche Bestimmungen existieren auch in den USA, dem Mutterland des freien Wettbewerbs.

Die EU-Kommission trägt sich mit der Absicht, diese GVO in weiten Bereichen abzuschaffen. Vor allem die zunehmende Bedeutung der Sonderstellung von Großbritannien drängt auf eine Abschaffung des bewährten Systems, obwohl die hohen Autopreise im Vereinten Königreich nicht auf das Vertriebssystem sondern vor allem auf die Aufwertung des Britischen Pfundes gegenüber dem Euro und die rechtsgesteuerten Fahrzeuge zurückzuführen sind. Im Gegensatz zur EU-Kommission und insbes. den engl. Konsumen​tenschutzverbänden sind sich aber in Österreich alle Beteiligten (Kon​sumentenschützer, Arbeiterkammer, Automobilclubs, Kfz-Händler, Kfz-Importeure, Wirtschaftsministerium) darüber einig, dass sich die GVO von 1995 voll bewährt hat und für alle Marktteilnehmer einen ausgewo​genen Rahmen darstellt. Es herrscht ein starker Preiswettbewerb zwi​schen den einzelnen Marken und Händlern. Viele kleine und mittelständische Kfz-Betriebe garantieren ein dichtes Servicenetz und den Erhalt von vielen tausend Arbeitsplätzen. 

Daher appellierte Clary an die Vertreter der Bundesregierung und des Parlaments, in Brüssel für die Verlängerung der GVO zu argumentieren, wie dies auch Spitzenrepräsentanten anderer EU-Länder tun werden.

Unbefriedigend sei in Österreich die vorhandene Straßeninfrastruktur. Seit dem Wegfall der Zweckbindung der Mineralölsteuer für Straßenbau und –erhaltung 1987 seien nur ungenügend Mittel in die Erhaltung der Strassen bzw. den Ausbau des höherrangigen Straßennetzes geflossen. Damit seien 500 Mrd. ATS, die durch die  Autofahrer bezahlt wurden, statt in zukunftsorientierte Investitionen (Straßenanbindung Österreichs an die transeuropäischen Korridore Mittel- und Osteuropas) zur Minderung des jährlichen Budgetdefizits eingesetzt worden.  

Er forderte die Regierung auf, dass Österreich, so wie es bei der Einführung des Katalysators geschah, auch  bei der Einführung neuer alternativer Antriebstechniken, wie etwa der Wasserstofftechnologie, eine Führungsrolle in Europa ergreift.

Clary betonte, dass trotz des Scheiterns der Klimakonferenz in Den Haag die Automobilindustrie ihren zum großen Teil freiwillig übernommenen Verpflichtungen zur Reduktion des Kraftstoffverbrauches und der CO2-Emissionen nachkommen werde. Die europäische Automobilindustrie hat sich verpflichtet, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß pro Fahrzeug von 186 g CO2/km (1995) auf 140 g/km (2008) um 25 Prozent zu senken.

Österreich könne auch wieder mit der Unterstützung der Automobilwirtschaft rechnen, wenn es seiner Vorreiterrolle im Umweltschutz gerecht werden will.

Andererseits müsse klar sein, dass zu hohe Steuern rund ums Automobil zu überalterten, weniger umweltfreundlichen und weniger sicheren Wagenparks führen.

Die Importeure werden sich ihrerseits einsetzen, den österreichischen Kunden das beste Produkt zum günstigsten Preis zu liefern.

Rückfragen an: Mag. Georg Priesner, Tel. 01-71135-2760
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